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Zahl: 004-2/2021/GR 

N I E D E R S C H R I F T 
 
Aufgenommen am Dienstag, dem 06. April 2021 mit Beginn um 18.30 Uhr im 
Marktgemeindeamt Brückl, Sitzungssaal, anlässlich der konstituierenden Sitzung des 
Gemeinderates der Marktgemeinde Brückl. 
 
TAGESORDNUNG: 

1. Angelobung der neugewählten Gemeinderatsmitglieder gemäß § 21 Abs. 3 K-AGO  
2. Angelobung des neugewählten Bürgermeisters gemäß § 25 Abs. 1 K-AGO 
3. Angelobung der Ersatzmitglieder des Gemeinderates gemäß § 21 Abs. 4 K-AGO 
4. Wahl der Vizebürgermeister und der sonstigen Mitglieder des Gemeindevorstandes sowie 

deren Ersatzmitglieder gemäß § 24 K-AGO 
5. Angelobung der Vizebürgermeister und der sonstigen Mitglieder des Gemeindevorstandes 

sowie deren Ersatzmitglieder gemäß § 25 K-AGO  
6. Bildung und Wahl der Ausschüsse gemäß § 26 K-AGO 

 

Anwesend: 
Harald TELLIAN ALLE 
Ing. Burkhard TRUMMER SPÖ 
Simon JANDL BSc ÖVP 
Robert CECH SPÖ 
Mag. Wolfgang SCHOBER ALLE 
Dr. Horst FELSNER SPÖ 
Johann VÖLKER ÖVP 
Vanessa KORENJAK ALLE 
Jasmin PUCHER BA MSc SPÖ 
Michael KITZ FLB 
 

Domenika SOWA ALLE 
Lukas GRUZE BA ÖVP 
Mag. Barbara FUCHS-SCHOI SPÖ 
Peter NESSMANN ALLE 
Mario KRIEGL SPÖ 
Peter Michael KURATH ÖVP 
Roswitha SCHWEIGER ALLE 
Ing. Wolfgang PLANEGGER SPÖ 
Manfred MACHER ALLE 

 

Zu Tagesordnungspunkt 2 und 5: 
Fr. Bezirkshauptfrau Mag. Dr. ClaudiaEGGER-GRILLITSCH 
Zu Tagesordnungspunkt 3: Ersatzmitglieder – Gemeinderat 
Milanka BRCIN    SPÖ 
Ing. Daniel FELLNER   SPÖ 
Karin NUART    SPÖ 
Karin TRUMMER Bakk   SPÖ 
Dragana BRCIN    SPÖ 
Jürgen WIEDNER   SPÖ 
Caterina WIEDNER   SPÖ 
Elias PLIESNIG    FLB 
Rosina Maria WOTIPKA   ÖVP 
Florian PAULITSCH BSc   ÖVP 

Angelika LERCHER   ALLE 
Andreas TÜRK    ALLE 
Oliver BAMBERGER   ALLE 
Huberta KORENJAK   ALLE 
René PRIEBERNIG   ALLE 
Markus WOGRIN-MURERO  ALLE 
Dominik RAFER   ALLE

 

 
Schriftführerin und für den Inhalt verantwortlich gem. § 45 K-AGO: AL Manuela Wellik 
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Die Sitzung wurde ordnungsgemäß nach den Bestimmungen der Allgemeinen 
Gemeindeordnung sowie der Geschäftsordnung der Marktgemeinde Brückl 
einberufen. Die Zustellnachweise liegen auf.  
 
Der Vorsitzende Harald Tellian begrüßt die Frau Bezirkshauptfrau Mag. Dr. Claudia 
Egger-Grillitsch, alle anwesenden neu gewählten Gemeindemandatare und auch die 
Zuhörer recht herzlich zu dieser konstituierenden Sitzung.  
 
Er stellt daraufhin fest, dass der Gemeinderat vollzählig und beschlussfähig ist, und 
nachdem kein Einwand besteht, wird in die Tagesordnung eingegangen. 
 
 
Punkt eins der Tagesordnung: 
Angelobung der neugewählten Gemeinderatsmitglieder gemäß § 21 Abs. 3 K-
AGO 
 
Die neugewählten Gemeinderatsmitglieder legen mit den Worten „Ich gelobe...“ dass 
im § 21 Abs. 3 der K-AGO 1998 angeführte Gelöbnis ab. 
 
Siehe eigene Niederschrift (Anlage A) 
 
 
Punkt zwei der Tagesordnung: 
Angelobung des neugewählten Bürgermeisters gemäß § 25 Abs. 1 K-AGO 
 
Herr Harald Tellian, von der Gemeindewahlbehörde am 14. März 2021 als gewählt 
erklärter Bürgermeister der Marktgemeinde Brückl, legt vor dem Gemeinderat in die 
Hand der Bezirkshauptfrau Mag. Dr. Claudia Egger-Grillitsch das im § 21, Abs. 3 
vorgeschriebene Gelöbnis ab und wird somit angelobt. 
 
Siehe eigene Niederschrift (Anlage B) 
 
Die Bezirkshauptfrau, Mag. Dr. Claudia Egger-Grillitsch, gratuliert dem neuen 
Bürgermeister recht herzlich zu seiner Wahl.  
Der Bürgermeister bedankt sich bei der Bezirkshauptfrau für ihre Glückwünsche.  
 
 
Punkt drei der Tagesordnung: 
Angelobung der neugewählten Ersatzmitglieder des Gemeinderates gemäß § 21 
Abs. 4 K-AGO 
 
Die Ersatzgemeinderäte legen mit den Worten „Ich gelobe...“ das im § 21 Abs. 3 der 
K-AGO 1998 angeführte Gelöbnis ab. 
 
Siehe eigene Niederschrift (Anlage C) 
 
Punkt vier der Tagesordnung: 
Wahl der Vizebürgermeister und der sonstigen Mitglieder des 
Gemeindevorstandes sowie deren Ersatzmitglieder gemäß § 24 K-AGO 
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Aufgrund der von den jeweils anspruchsberechtigten Gemeinderatsparteien 
eingebrachten, im Rahmen dieser Gemeinderatsitzung unterzeichneten, 
Wahlvorschläge werden vom Vorsitzenden die Vizebürgermeister, die sonstigen 
Gemeindevorstandsmitglieder und die Ersatzmitglieder für gewählt erklärt. 
 
I. Vzbgm. Robert Cech   ERSATZ: GR Jasmin Pucher BA MSc 

II. Vzbgm. Mag. Wolfgang Schober   GR Vanessa Korenjak 

GV Dr. Horst Felsner     GR Mag. Barbara Fuchs-Schoi 

GV Simon Jandl BSc     GR Lukas Gruze BA 

 
Wahlvorschläge der anspruchsberechtigten Gemeinderatsparteien SPÖ, ÖVP und 
der Bürgerliste Wir für ALLE werden der Originalniederschrift angeschlossen. 
 
 
Punkt fünf der Tagesordnung: 
Angelobung der Vizebürgermeister und der sonstigen Mitglieder des 
Gemeindevorstandes sowie deren Ersatzmitglieder gemäß § 24 K-AGO 
 
I. Vzbgm. Robert Cech   ERSATZ: GR Jasmin Pucher BA MSc 

II. Vzbgm. Mag. Wolfgang Schober   GR Vanessa Korenjak 

GV Dr. Horst Felsner     GR Mag. Barbara Fuchs-Schoi 

GV Simon Jandl BSc     GR Lukas Gruze BA  

 

Die Vizebürgermeister, legen sodann vor dem Gemeinderat in die Hand der 
Bezirkshauptfrau das im § 21, Abs. 3 der K-AGO vorgeschriebene Gelöbnis ab und 
werden somit angelobt. 
 
Die weiteren Gemeindevorstandsmitglieder und die Ersatzmitglieder legen sodann 
vor dem Gemeinderat in die Hand des Bürgermeisters das im § 21, Abs. 3 der K-
AGO vorgeschriebene Gelöbnis ab und werden somit angelobt. 
 
Siehe eigene Niederschrift (Anlage D) 
 
Die Bezirkshauptfrau gratuliert dem neuen Gemeindevorstand. 
 
 
Punkt sechs der Tagesordnung: 
Bildung und Wahl der Ausschüsse gemäß § 26 K-AGO 
 
Vorab stellt der Vorsitzende fest, dass gem. § 26, Abs. 2 K-AGO der Gemeinderat 
jedenfalls einen Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung (Kontrollausschuss) 
festzusetzen hat.  
In unserem Fall hat die Zahl Mitglieder des Kontrollausschusses 5 zu betragen, da 
bei uns der Gemeindevorstand aus 5 Mitgliedern besteht. Der 
Kontrollausschussobmann steht gem. § 26, Abs. 5, derjenigen Gemeinderatspartei 
zu, auf die der geringste Anteil an der Verwaltung aufgeteilt wurde, wenn alle 
Gemeinderatsparteien im Gemeindevorstand vertreten oder die im Abs. 4 
geforderten Voraussetzungen (Gemeinderatspartei muss mindestens mit zwei 
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Mitgliedern im Gemeinderat vertreten sein) nicht gegeben sind. Der 
Kontrollausschussobmann steht demnach der Gemeinderatspartei ÖVP zu.  
 
Für die übrigen Ausschüsse liegen folgende Anträge vor: 
Der Bürgermeister stellt fest, dass von allen drei anspruchsberechtigten 
Gemeinderatsparteien SPÖ, ALLE und ÖVP ein gemeinsamer Wahlvorschlag in 
Bezug auf die Anzahl der sonstigen Ausschüsse, deren Wirkungskreis sowie die 
Anzahl der Mitglieder vorliegen. 
In Entsprechung des § 26 K-AGO werden von den Gemeinderatsparteien SPÖ,   ALLE und ÖVP  

vorgeschlagen: 

• Festsetzung der Zahl der erforderlichen Ausschüsse (§ 26 Abs. 1 K-AGO);  …..4………… 

• Festsetzung der Zahl der Mitglieder der Ausschüsse (§ 26 Abs. 1 K-AGO); ……5………. 

• Festsetzung des Wirkungskreises der einzelnen Ausschüsse (§ 26 Abs. 1 K-AGO); 

Pflichtausschuss – Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung 

Sonstige Ausschüsse 

a) Ausschuss für Umweltschutz, Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Kultur, 
Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, (Ortsbild, Ortsbildverschönerung, Energieeffizienz,) 

b) Ausschuss für Bau, Verkehr und Infrastruktur, Wirtschaft, Tourismus und Land- und 
Forstwirtschaft (Hoch- und Tiefbau, Raumplanung, Grundverkehr, Straßenrecht, Verkehrssicherheit, 
gemeindeeigene Immobilien, Kanal- und Wasserangelegenheiten) 

c) Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit, Sport und Wohnen (gesunde Gemeinde, 
familienfreundliche Gemeinde, Jugend, Spielplätze) 

 
Der Bürgermeister lässt über diesen Antrag abstimmen.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, gemäß des gemeinsam von den 
anspruchsberechtigten Gemeinderatsparteien eingebrachten Antrag neben dem 
Pflichtausschuss der Kontrolle drei sonstige Ausschüsse mit den angeführten 
Wirkungskreisen und mit je 5 Mitgliedern festzusetzen. 
 
 
Aufgrund der von den anspruchsberechtigten Gemeinderatsparteien eingebrachten 
Wahlvorschlägen, die ebenfalls im Rahmen der Gemeinderatsitzung unterschrieben 
wurden, erklärt der Vorsitzende die Obmänner und die jeweiligen 
Ausschussmitglieder für gewählt. 
 
 
Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung: 
Obmann: GR Johann VÖLKER ÖVP 
Mitglied: GR Mario KRIEGL SPÖ 
Mitglied: GR Michael KITZ FLB 
Mitglied: GR Roswitha SCHWEIGER ALLE 
Mitglied: GR Manfred MACHER ALLE 
 
 
a) Ausschuss für Umweltschutz, Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Kultur, 
Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, (Ortsbild, Ortsbildverschönerung, 
Energieeffizienz,): 
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Obfrau: GR Vanessa KORENJAK ALLE 
Mitglied:                                   GR Domenika SOWA  ALLE 
Mitglied:                             GV Dr. Horst FELSNER  SPÖ 
Mitglied: GR Ing. Wolfgang PLANEGGER SPÖ 
Mitglied:                             GR Lukas GRUZE BA  ÖVP 
 
 
b) Ausschuss für Angelegenheiten für Bau, Verkehr und Infrastruktur, Wirtschaft, 
Tourismus und Land- und Forstwirtschaft (Hoch- und Tiefbau, Raumplanung, 
Grundverkehr, Straßenrecht, Verkehrssicherheit, gemeindeeigene Immobilien, Kanal- 
und Wasserangelegenheiten): 
 
Obmann: GR Peter Michael KURATH ÖVP 
Mitglied: GR Mario KRIEGL SPÖ 
Mitglied: GR Ing. Wolfgang PLANEGGER SPÖ 
Mitglied: GR Peter NESSMANN ALLE 
Mitglied: GR Domenika SOWA ALLE 
 
 
c) Ausschuss für Angelegenheiten der Familie, Soziales, Gesundheit, Sport und 
Wohnen (gesunde Gemeinde, familienfreundliche Gemeinde, Jugend, Spielplätze): 
 
Obfrau: GR Jasmin PUCHER BA MSC SPÖ 
Mitglied: GR Mag. Barbara FUCHS-SCHOI SPÖ 
Mitglied: GR Manfred MACHER ALLE 
Mitglied: GR Vanessa KORENJAK ALLE 
Mitglied: GR Lukas GRUZE BA ÖVP 
 
 
 


